
 
 

Bericht des Vorstands der Klöckner & Co SE 

zu Punkt 6 der Tagesordnung 

 

 

Der Vorstand erstattet gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG 
den nachfolgenden Bericht zu Punkt 6 der Tagesordnung über die Gründe für die 
Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ausgeben zu dürfen.  

Dieser Bericht ist ebenfalls ab der Einberufung der Hauptversammlung unter der Internet-
Adresse www.kloeckner.com/de/hauptversammlung.html zugänglich. Er liegt darüber hinaus 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Am Silberpalais 1, 47057 Duisburg, sowie während 
der Dauer der Hauptversammlung im Versammlungssaal zur Einsichtnahme aus. Der Bericht 
hat folgenden Inhalt:  

Dem Vorstand sollen mit Zustimmung des Aufsichtsrats flexible Möglichkeiten an die Hand 
gegeben, Finanzierungsmöglichkeiten zur Wahrnehmung von Geschäftschancen und zur 
Stärkung der Eigenkapitalbasis im Interesse der Gesellschaft zu nutzen. Das Genehmigte 
Kapital 2012 läuft am 24. Mai 2017 aus und ist nicht mehr nutzbar. Aus diesem Grund schlagen 
Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, die Aufhebung des Genehmigten 
Kapitals 2012 und die Schaffung dieses Genehmigten Kapitals 2017 in der Höhe von 
insgesamt bis zu EUR 124.687.500,00 zu beschließen.  

Den Aktionären ist bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 grundsätzlich ein 
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand soll jedoch dazu ermächtigt werden, das 
Bezugsrecht in bestimmten, im Beschlussvorschlag einzeln benannten Fällen mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats auszuschließen.  

a. Der Vorstand soll dazu ermächtigt werden, das Bezugsrecht für Spitzenbeträge 
auszuschließen, um im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein 
praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu können. Hierdurch wird die technische 
Durchführung der Kapitalerhöhung erleichtert, insbesondere bei einer Kapitalerhöhung 
um einen runden Betrag. Die als freie Spitzen durch den Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre entstandenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die 
Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

b. Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei einer Kapitalerhöhung gegen 
Bareinlagen zum Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigt werden, wenn der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. 
Hierdurch wird es der Verwaltung ermöglicht, die neuen Aktien zeitnah und zu einem 
börsenkursnahen Preis, also ohne den bei Bezugsrechtsemissionen im Regelfall 
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erforderlichen Abschlag, zu platzieren. Hierdurch kann ein höherer Emissionserlös 
erzielt werden, was den Interessen der Gesellschaft dient.  

Dem Bedürfnis der Aktionäre nach Schutz vor Verwässerung ihres Anteilsbesitzes wird 
durch eine größenmäßige Beschränkung der Kapitalerhöhung sowie den 
börsenkursnahen Ausgabepreis der Aktien Rechnung getragen. Die vorgeschlagene 
Ermächtigung räumt dem Vorstand nur die Möglichkeit eines 
Bezugsrechtsausschlusses ein, wenn die gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegebenen Aktien weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese 
Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung insgesamt 10 % 
des Grundkapitals überschreiten. Auf diese Begrenzung ist, mit Ausnahme von Aktien, 
die zur Bedienung der Wandelschuldverschreibungen dienen, die auf der Grundlage 
des Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 24. Mai 2013 zu 
Tagesordnungspunkt 6 ausgegeben wurden, der anteilige Betrag am Grundkapital 
anzurechnen, der auf Aktien der Gesellschaft entfällt, (i) die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert 
werden oder (ii) auf die Bezugsrechte von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen entfallen, die aufgrund anderer Ermächtigungen als der 
vorstehend genannten während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt 
ihrer Ausnutzung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die 
gesetzlich zulässige Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals für einen solchen 
erleichterten Bezugsrechtsausschluss (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG) nicht überschritten 
wird. In diesem Rahmen ist es den Aktionären aufgrund des börsennahen 
Ausgabepreises sowie der größenmäßigen Beschränkung der bezugsrechtsfreien 
Kapitalerhöhung grundsätzlich möglich und zumutbar, ihre Beteiligungsquoten ggf. 
durch den Zukauf von Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die Börse 
aufrechtzuerhalten. 

c. Weiter soll der Vorstand ermächtigt werden, das Bezugsrecht ausschließen zu können, 
sofern dies erforderlich ist, um den Inhabern oder Gläubigern von in der Vergangenheit 
ausgegebenen oder zukünftig eventuell auszugebenden Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen („Schuldverschreibungen“) ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien einzuräumen. Der Ausschluss des Bezugsrechts dient dazu, die Inhaber der 
Schuldverschreibungen so zu stellen, als hätten sie von ihren Rechten oder Pflichten 
aus den Schuldverschreibungen bereits Gebrauch gemacht und seien bereits 
Aktionäre. Dies dient der erleichterten Platzierung der Schuldverschreibungen und 
damit den Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft. 
Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten 
zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen 
werden. Durch diesen Verwässerungsschutz wird verhindert, dass möglicherweise der 
Options- bzw. Wandlungspreis für die bereits ausgegebenen Schuldverschreibungen 
ermäßigt werden müsste. Dadurch wird insgesamt ein höherer Mittelzufluss 
sichergestellt. 
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d. Ferner wird vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, bei Erhöhung des 
Grundkapitals gegen Sacheinlagen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. 
Damit wird der Vorstand in die Lage versetzt, Aktien der Gesellschaft in geeigneten 
Einzelfällen zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Unternehmensbeteiligungen oder anderen Wirtschaftsgütern einzusetzen. So kann 
sich in Verhandlungen die Notwendigkeit ergeben, als Gegenleistung nicht Geld, 
sondern Aktien zu leisten. Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Gegenleistung 
anzubieten, schafft damit einen Vorteil im Wettbewerb um interessante 
Akquisitionsobjekte sowie den notwendigen Spielraum, sich bietende Gelegenheiten 
zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen 
oder anderen Wirtschaftsgütern liquiditätsschonend zu nutzen. Auch unter dem 
Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur kann die Hingabe von Aktien 
sinnvoll sein. Der Gesellschaft erwächst hierdurch kein Nachteil, denn die Emission 
von Aktien gegen Sachleistung setzt voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem 
angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Vorstand wird bei der 
Festlegung der Bewertungsrelation sicherstellen, dass die Interessen der Gesellschaft 
und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt bleiben und ein angemessener 
Ausgabebetrag für die neuen Aktien erzielt wird. Der Ausschluss des Bezugsrechts für 
diesen Fall unterliegt allerdings einer Begrenzung auf maximal 20 % des Grundkapitals 
der Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über 
diese Ermächtigung bzw. – sofern dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung des Vorstands über die Ausnutzung dieser Ermächtigung.  

Ferner gilt eine weitere Begrenzung: Die Summe der Aktien, die bei Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2017 unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, darf 
unter Berücksichtigung sonstiger Aktien, die nach dem 12. Mai 2017 von der Gesellschaft 
unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert bzw. ausgegeben werden bzw. aufgrund von 
nach dem 12. Mai 2017 unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen auszugeben sind, einen anteiligen Betrag des Grundkapitals 
von EUR 49.875.000,00 (entsprechend 20 % des derzeitigen Grundkapitals) nicht 
übersteigen.  

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen wird, und dies nur 
dann tun, wenn eine Ausnutzung nach seiner Einschätzung und der des Aufsichtsrats im 
Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Er wird der Hauptversammlung über 
jede Ausnutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung berichten. Für alle hier vorgeschlagenen 
Fälle des Bezugsrechtsausschlusses ist die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich. 
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Duisburg, März 2017 
 
 
 

 

   
 

 
 

Gisbert Rühl  Marcus A. Ketter  Karsten Lork  William A. Partalis 

 
Klöckner & Co SE 

Der Vorstand 


